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3100 St. Pölten, AK-Platz 1 

Telefon: 0043 2742 26655/33114, E-Mail: office@ak-noeaab-fcg.at 

 

ANTRAG 5 
 

der NÖAAB-FCG AK Fraktion 
an die 3. AKNÖ Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode 

am 23. Mai 2025 
 

Für das jüngste Mehrlingskind gebührt Kinderbetreuungsgeld in der vollen Höhe. 

Beim pauschalen Kinderbetreuungsgeld (KBG-Konto) erhöht sich bei Mehrlingsgeburten das 
pauschale Kinderbetreuungsgeld für das zweite und jedes weitere Mehrlingskind um 50 % 
des jeweiligen Tagesbetrages. 

Die NÖAAB-FCG AK Fraktion stellt in der 3. Vollversammlung der  
XVIl. Funktionsperiode der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 
den Antrag, den Gesetzgeber aufzufordern, das pauschale Kinderbetreuungsgeld bei 
Mehrlingsgeburten auf 100 % pro Kind des jeweiligen Tagesbetrages zu erhöhen, weil 
jedes Kind gleich viel wert sein muss. 

Erhöhung das Pauschale Kinderbetreuungsgeld bei 

Mehrlingsgeburten 


